
Anlage 14c
zu § 75 bAbs. 3 - KWahlO

Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift
(Vorschlag zur Wahl des/der (Ober-)Bürgermeisters/(Ober-)Bürgermeisterin oder Landrats/Landrätin)
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Unterzeichner/die Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich geleistet hat.
Unterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist. Vorher geleistete Unterschriften sind
ungültig. Jeder/Jede Wahlberechtigte darf mit seiner/ihrer Unterschrift nur einen Wahlvorschlag unterstützen.
Wer mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, macht sich nach § 108 d i.V. mit § 107 a des Strafgesetzbuches strafbar.
Ausgegeben
Ort
Kleve

, den Da(ul'n
02.08.2022

(Der WahllelTer/Dfe V^ahlleiterin^

?^\z ^
^

•,

(Dienstsiegel)

Unterstützungsunterschrift
für einen Vorschlag zur Wahl des/der

Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin |_j Bürgermeister/Bürgermeisterin tX] Landrats/Landrätin •i
Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift den |X[ Wahlvorschlag | | gemeinsamen Wahlvorschlag •)
der/des :Narle und 99f- Kurzlaezelchnung derPartei/ParteienodeFWahlergFÜppB/Vählergruppen; bei Emzelbewefbem/ElRzelheweifierlnFSn"NamBiunä:|gf.':XenH^^ ip (Jem

iGuitiQWinkinjann

ll::amtliennarnei:

Winkmann

PLZ.WohBort

47647 Kerken

Vomame(R)

Guido

"1i
K 1-.••äi^i"nw;:i,is;iiii:::l<-:;:::::::.:''::i?^

als Bewerber/Bewerberin für das Amt des/der

Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin [•] Bürgermeister/Bürgermeisterin gj Landrats/Landrätin •)
der Gemeinde/Stadt Fxl des Kreises-) Name::':lerGe'T'e!Rds'stadttBes:KilUS^B

für die Wahl |X| •) am Datum
27.11,2022

Kleve

~] •> im Jahr 'S^ benannt ist.

Nachstehende Angaben sollen deutlich lesbar von dem Unterzeichner/der Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt
werden.

l.Eamillenname

||ti'aae,::Mausnymmer (Hauptwohnung):'?': |i|||
•

BtZ, Ort{Haüptwohnung)

|Voi-name(H) IUHaNliSiMIINIBIl!r';:lilii

ä^^isgia^aä^^Ä^^^iww^^ '^•-

Qebtirtsdätura;, ^.?! |||||||B

1)

:iÄNINU^^^^BBUIIIII:i "iiWi|||:;l?f;iwi^i:::.:^

Ill '' Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird. 2)
,,prt,]B3i;:!:.'::,.;i;:|.: ^ , ,. ; :; ; ij^ ^ den ^atum:

(Persönliche und handschriftliche Unterschrift)

*) Zutreffendes ankreuzen.
1) Der Unterzeichner/Die Unterzeichnerin eines Wahlvorschlags muss im Wahlgebiet wohnen.
2) Die Bescheinigung ist auf Wunsch als Einzelbescheinigung nach dem Muster der Anlage 15 KWahlO zu erteilen.
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Anlage 14c
zu § 75 b Abs. 3 - KWahlO

Bescheinigung des Wahlrechts 2)3)

Nicht von dem Unterzeichner/der Unterzeichnerin auszufüllen

Der vorstehende Unterzeichner/Die vorstehende Unterzeichnerin ist

'' Deutscher/Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes.

F~] *) Unionsbürger/Unionsbürgerin.
Er/Sie hat seine/ihre [-~] Wohnung f~~j Hauptwohnung •) im Wahlgebiet 1),
hat das 16. Lebensjahr vollendet, ist vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen (§§ 7, 8 des Kommunalwahlgesetzes) und im oben
bezeichneten Wahlbezirk wahlberechtigt.

iQitiuai (jen Datum
B \

(Der (Ober-fBürgermeister/Die (Ober-)Bürgermeisterin) (Dienstsiegel)

*) Zutreffendes ankreuzen,
1) Der Unterzeichner/Die Unterzeichnerin eines Wahlvorschlags muss im Wahlgebiet wohnen.
2) Die Bescheinigung ist auf Wunsch als Einzelbescheinigung nach dem Muster der Anlage 15 KWahlO zu erteilen.
3) Maßgeblicher Zeitpunkt: Tag der Unterschrift.
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Anlage 14c
zu § 75 b Abs. 3 - KWahlO

2)

Informationen zum Datenschutz

Für die mit Ihrer Unterstützungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten gilt:

1. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, die Mindestzahl von Unterstützungsunterschriften für
Wahlvorschläge nach den §§ 15 und 16, 46 a Absatz 5, 46 c und 46 h Kommunalwahlgesetz nachzuweisen.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 9
Absatz 2 Buchstabe g Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit den §§ 15 und 16, 46 a Absatz 5, 46 c und 46 h
Kommunalwahlgesetz und den entsprechenden Regelungen der Kommunalwahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen.
Ihre Unterstützungsunterschrift für den Wahlvorschlag der Partei oder der sonstigen politischen Vereinigung ist jedoch nur mit
diesen Angaben gültig.

3. Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrer Unterstützungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten ist der/ die
UnterstUtzungsunterschriften sammelnde Partei, Wählergruppe, sonstige politische Vereinigung oder Bewerber
Name und Kontaktdaten ' / :!";1-' " '. . : ..' ,.''''°'::'':^^^
Guido Winkmann; gw@guido-winkmann.de lilffiU

Nach Einreichung des Wahlvorschlags bei dem zuständigen Wahlleiter/der zuständigen Wahlleiterin
Postanschrift und E-Mail • .•:::::::::!:i, 'ii~: ,:':'^W^^ä^:^:^:--''.

Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve; wahlleiter@kreis-kleve.de ::^::^WWSS ^W
ist dieser/diese für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich.

4. Empfänger der personenbezogenen Daten sind die jeweils zuständigen Wahlausschüsse
PostansGhrift und g-Mail . "!i:u '' : ^^. . .,:: ::: •: :::::::^

Nassaueratlee 15-23, 47533 Kleve; wahlleiter@kreis-kleve.de ^^^^^^^^^ »

Im Falle von Wahleinsprüchen können die am Wahlprüfungsverfahren Beteiligten, sowie Gerichte Empfänger der
personenbezogenen Daten sein.

5. Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach § 82 Absatz 2 Kommunalwahlordnung: Formblätter
mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht
der Wahlleiter/die Wahlleiterin mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie für
die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können,

6. Nach Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen/der Verantwortlichen über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft verlangen.

7. Nach Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die Berichtigung Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen. Dadurch wird Ihre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

8. Nach Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die unverzügliche Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht
mehr notwendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder
der Verantwortliche zur Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird Ihre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

9. Nach Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen statt der Löschung die Einschränkung der
Verarbeitung verlangen, soweit Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig sind oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die Einschränkung der
Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre personenbezogenen Daten unrichtig sind. Durch
einen Antrag auf Einschränkung der Verarbeitung wird Ihre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

10. Beschwerden können Sie an den Datenschutzbeauftragten/die Datenschutzbeauftragte des/der jeweils für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen (siehe oben Nummer 3) richten.

llllllll^^^^

1) Name und Kontaktdaten sind von der Partei oder der sonstigen Vereinigung einzutragen.
2) Entsprechende Postanschrift und E-Mail einsetzen
3) Entsprechende Postanschrift und E-Mail der Wahlleiter einsetzen, die die Sitzungen organisieren
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